
BA Steglitz-Zehlendorf 25.04.2025 

JugGesDez 6000 

 

 
 

Vorlage 

zur Kenntnisnahme 

für die Bezirksamtssitzung am 06.05.2025 

 

 

1. Gegenstand der Vorlage: Berufung eines beratenden Mitgliedes als Vertretung des Be-

zirksschulbeirats in den Jugendhilfeausschuss für die VI. Wahl-

periode der Bezirksverordnetenversammlung Steglitz - Zehlen-

dorf 

 

2. Berichterstatter/in: Bezirksstadträtin Carolina Böhm 

 

3. Beschlussentwurf: Das Bezirksamt beschließt, die beigefügte Vorlage der Bezirks-

verordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen 

 

4. Begründung: Auf die Vorlage zur Beschlussfassung für die Bezirksver-

ordnetenversammlung wird verwiesen 

 

5. Rechtsgrundlagen: § 71 SGB VIII in Verbindung mit § 35 AG KJHG in Verbindung 

mit § 9 und § 33 des BezVG 

 

6. Finanzielle Auswirkungen: Aufwandentschädigung nach Maßgabe des Gesetztes über die 

Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordnetenversa-

mmlung, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich 

tätiger Personen 

 

7. Auswirkungen auf eine  

nachhaltige Entwicklung: 

keine 

 

 

8. Veröffentlichung (BVV-BNr: 471/V): ja 

 

9. An der Vorlage hat mitgewirkt:  

 

Carolina Böhm  

Bezirksstadträtin  



Abt. Jugend und Gesundheit 06.05.2025 

JugGes Dez -6000 

 

 
 

Vorlage 

zur Beschlussfassung 

für die Bezirksverordnetenversammlung 

 

 

1. Gegenstand der Vorlage: Berufung eines beratenden Mitgliedes als Vertretung des Be-

zirksschulbeirats in den Jugendhilfeausschuss für die VI. Wahl-

periode der Bezirksverordnetenversammlung Steglitz - Zehlen-

dorf 

 

2. Berichterstatter: Bezirksstadträtin Carolina Böhm 

 

3. Die Bezirksverordnetenversammlung wird gebeten, Folgendes zu beschließen: 

Die Bezirksverordnetenversammlung beruft ab sofort für die VI. Wahlperiode der Bezirksverordne-

tenversammlung Steglitz – Zehlendorf als Vertretung des Bezirksschulbeirats als beratendes Mit-

glied in den Jugendhilfeausschuss: 

 

Lfd.Nr.: Beratendes Mitglied Stellvertretendes Mitglied 

1 Schwarze, Stefanie  

 

Begründung: 

Gem. § 35 Abs. 7 Nr. 6 AG KJHG gehören dem Jugendhilfeausschuss als beratende Mitglieder 

eine Vertreterin oder ein Vertreter des Bezirksschulbeirats an. 

Gem. § 35 Abs. 8 AG JKHG werden diese Personen durch den Bezirksschulbeirat benannt und 

durch die Bezirksverordnetenversammlung berufen. 

 

Cerstin Richter - Kotowski       Carolina Böhm 

Stellvertr. Bezirksbürgermeisterin      Bezirksstadträtin 


